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Wichtige neue Entscheidung 

 
Abfallrecht: Abfalleigenschaft von Bau- und Ziegelschutt 
 
§ 5, § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 62 KrWG, Art. 31 BayAbfG a.F., Art. 37 Abs. 1 
BayVwVfG 
 
Abfalleigenschaft  
Bau- und Ziegelschutt 
Ordnungsgemäße Entsorgung 
Nichtförmlicher Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung 
Verwertungsverfahren 
Recycling-Baustoff  
RC-Leitfaden 
Altrecht 
Beweisregeln 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 25.09.2023, Az. 12 ZB 23.207 
 
 

 

Orientierungssatz der LAB: 

Bau- und Ziegelschutt verliert die Abfalleigenschaft noch nicht mit einer ersten Ein-

schätzung seiner Verwertungsfähigkeit. 
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Hinweise: 

Der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschiedene Fall hat Bau- 

und Ziegelschutt zum Gegenstand, der in einem (als solchem nicht mehr betriebe-

nen) Steinbruch durch den Eigentümer abgelagert worden war. Die zuständige Ab-

fallbehörde verlangte die Entfernung des Bau- und Ziegelschutts aus dem Steinbruch 

sowie seine ordnungsgemäße Entsorgung. Der Kläger bestritt die Abfalleigenschaft 

des Bau- und Ziegelschutts unter Hinweis auf einen Untersuchungsbericht, der eine 

erste Einschätzung zur Verwertungsfähigkeit des Materials vorgenommen hatte.  

Mit dem vorliegenden Beschluss hat der BayVGH das klageabweisende erstinstanzli-

che Urteil bestätigt. 

 

1. Der BayVGH grenzt die vorliegende Fallkonstellation von derjenigen ab, die Ge-

genstand seiner bekannten Entscheidung vom 17.02.2020, Az. 12 CS 19.2505, juris 

(zu Teppichstanzresten aus der Automobil-Zulieferindustrie als Reitbodenbelag) war. 

Dort seien sowohl Nachweise über ein durchgeführtes Verwertungsverfahren als 

auch Gutachten über die Unschädlichkeit des aus Teppichstanzresten erzeugten 

Reitbodenbelags vorgelegt worden und hätten zugleich normative Vorgaben für das 

Recycling von Teppichstanzresten nicht bestanden. Deshalb hätten die im Verwal-

tungsprozess allgemein geltenden Beweisregeln erfordert, dass die zuständige Be-

hörde eine nach wie vor bestehende Abfalleigenschaft nachweise. Hier dagegen sei 

die Durchführung eines Verwertungsverfahrens für den zunächst originär als Abfall 

zu qualifizierenden Bau- und Ziegelschutt nicht dargelegt worden. Die Vorgaben des 

(noch geltenden) Leitfadens „Anforderung an die Verwertung von Recycling-Baustof-

fen in technischen Bauwerken“1 seien nicht eingehalten. Zudem sei das von dem vor-

gelegten Untersuchungsbericht bewertete Material nicht eindeutig das von der streit-

gegenständlichen Anordnung betroffene.  

 

2. Die Anordnung, einen Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung vorzulegen, 

sei hinreichend bestimmt i.S.v. Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG. Jenseits des förmlichen 

                                                           
1 Sog. RC-Leitfaden des BayStMUV, inzwischen mit Inkrafttreten der Verordnung zur Einführung einer Ersatz-

baustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der 

Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung am 01.08.2023 durch die Ersatzbaustoffverordnung 

vom 09.07.2021 abgelöst. 
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Nachweisverfahrens für gefährliche Abfälle eröffne das KrWG der zuständigen Be-

hörde die Möglichkeit, einen nichtförmlichen Nachweis über die ordnungsgemäße 

Entsorgung von Abfällen zu verlangen. Die Vorlage bestimmter Entsorgungsnach-

weise könne im Bereich des Abfallrechts wohl als allgemein üblich und bekannt  

vorausgesetzt werden. Gebe es mehrere Möglichkeiten der ordnungsgemäßen Ent-

sorgung, mache das die Anordnung, einen Nachweis der ordnungsgemäßen Entsor-

gung vorzulegen, nicht unbestimmt. 

 

3. Ein „Altrecht“, das zu einem bestimmten Umgang mit Abfall bzw. zu einer be-

stimmten Nutzung eines Grundstücks berechtigen soll, müsse von demjenigen, der 

es für sich in Anspruch nimmt, näher belegt werden.  

 

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 
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